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Zum Vorliegen eines Arbeitsunfalles bei einer selbständigen, kraft Satzung versicherten 
Friseurmeisterin 
 
§§ 8 Abs.1, 3 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII 
 
Urteil des LSG Baden-Württemberg vom 25.02.2016 – L 10 U 1241/14  
Bestätigung des Urteils des SG Heilbronn vom 05.02.2015 – S 4 U 2935/12 –   
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 9/16 R – wird berichtet  
 

Die Klägerin ist selbständige Friseurmeisterin und als Unternehmerin bei der Beklagten ver-
sichert. Sie begehrt die Anerkennung eines Ereignisses vom 04.01.2012 als Arbeitsunfall. 
Die Klägerin betreibt ihren Friseursalon im Untergeschoss des Hauses, in dem sie im Oberge-
schoss wohnt. In diesem Obergeschoss befindet sich ein separater Waschraum mit Waschma-
schine und Trockner, den die Klägerin für ihre private Wäsche und die aus dem Friseursalon 
nutzt. Die private Wäsche und diejenige aus dem Friseursalon werden jedoch wegen der Ver-
unreinigungen der Geschäftswäsche mit Färbemitteln usw. getrennt gewaschen. Geschäftswä-
sche fällt mindestens einmal, an Wochenenden auch zweimal am Tag an und wird überwiegend 
von der Klägerin als auch gelegentlich von ihren Angestellten erledigt. Um die gewaschene Ge-
schäftswäsche in den Trockner zu füllen oder diese aufzuhängen muss der Flur der Privatwoh-
nung der Klägerin durchschritten werden. 
Am Unfalltag knickte die Klägerin um 23:15 Uhr in ihrem privaten Wohnungsflur mit dem rech-
ten Fuß um, als sie sich auf dem Weg zum Waschraum befand, und zog sich eine Sprungge-
lenksfraktur zu, die operativ versorgt wurde. 
Die Beklagte lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfalles ab. Das SG Heilbronn erkann-
te den Unfall als Arbeitsunfall an und hob die entgegenstehenden Bescheide der Beklagten 
auf. Die Klägerin sei bei einer betrieblichen Tätigkeit gestürzt.  
Das LSG Baden-Württemberg wies die Berufung der Beklagten gegen das erstinstanzliche 
Urteil als unbegründet zurück. Die Klägerin habe am Unfalltag gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII 
unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gestanden. Die Tätigkeit bei dem das 
Unfallereignis eintrat, das beabsichtigte Herausholen der Geschäftswäsche aus der Waschma-
schine, sei der versicherten Tätigkeit der Klägerin als selbständige Friseurmeisterin zuzu-
rechnen. Dem stehe nicht entgegen, dass sich der Unfall im Wohnflur der Klägerin ereignet 
habe. Ereigne sich ein Unfall in Räumen oder auf Treppen, die weder eindeutig der Privatwoh-
nung noch der Betriebsstätte zugeordnet werden könnten, setze die Bejahung von Unfallversi-
cherungsschutz voraus, dass „unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des Einzelfalles 
der Teil des Gebäudes, in dem sich der Unfall ereignete, rechtlich wesentlich den Zwecken des 
Unternehmens dient“ (vgl. S. 103). Dies sei vorliegend gegeben. Der Flur verbinde im Wohn-
haus der Klägerin die im Erdgeschoss gelegenen Betriebsräume mit dem Waschraum im Ober-
geschoss, der nicht nur privat, sondern auch betrieblich genutzt werde. Angesichts der ständi-
gen betrieblichen Nutzung des Waschraums liege für diesen eine permanente betriebliche Nut-
zung vor. Da der Wohnflur ständig zur Nutzung des Waschraumes durchschritten werden müs-
se, werde somit auch der Wohnflur wesentlich für betriebliche Zwecke genutzt (vgl. S. 104). Bei 
einer täglichen betrieblichen Nutzung des Waschraumes müsse der Wohnflur viermal täglich 
betrieblich genutzt werden (jeweiliger Hin- und Rückweg zum Waschraum), bei einer zweimali-
gen Wäsche sogar achtmal täglich. Bei einer solchen Nutzungshäufigkeit für betriebliche 
Zwecke sei von einer wesentlichen betrieblichen Nutzung des Wohnflurs – und nicht nur 
einer gelegentlichen, wie die Beklagte meine – auszugehen. Für diese Auslegung spreche zu-
dem, dass der Wohnflur auch von den Angestellten der Klägerin zum Erreichen des Wasch-
raums betreten werde.  
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Das Landessozialgericht Baden-Württemberg hat mit Urteil vom 25.02.2016 – L 10 U 1241/14 –  
wie folgt entschieden: 
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